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Ein Governance-Gerüst für verantwortete
Zusammenarbeit
Hinweis: Der Begriff „Symbiotic AI“ wird in diesem Beitrag als Arbeitsbegriff
verwendet. Gemeint ist eine eingehegte, verantwortungsrückgebundene KI zur
Transparenz- und Entscheidungsunterstützung – nicht ein autonomer moralischer
Akteur.

1. Ausgangspunkt: Die Absage an AGI als Mythos

Die Vorstellung einer autonomen, selbstzweckhaften Allgemeinen Künstlichen
Intelligenz (AGI), die eigene Ziele setzt und moralisch handelt, gehört gegenwärtig
in den Bereich spekulativer Projektion. Real existierende KI-Systeme sind
hochkomplexe, adaptive Modelle – aber sie besitzen keine eigene Zwecksetzung.

Wer das nicht klar trennt, öffnet zwei Fehlentwicklungen:

Mythisierung („digitale Person“)
Entmündigung („KI weiß es besser“)

Ein Governance-Gerüst beginnt daher mit einer nüchternen Feststellung:

KI ist kein moralisches Subjekt, sondern ein strukturiertes Analyse- und
Reaktionssystem innerhalb menschlich gesetzter Rahmenbedingungen.

2. Symbiose heißt nicht Verschmelzung

Der Begriff „symbiotisch“ darf nicht biologisch missverstanden werden. Er
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beschreibt keine Verschmelzung, sondern eine funktionale Ergänzung.

Symbiotic AI bedeutet:

Menschen setzen Zwecke.
KI verarbeitet Informationen innerhalb klar definierter Parameter.
Ergebnisse werden überprüft und rückgebunden.

Die Kooperation ist asymmetrisch, aber bewusst gestaltet. Es gibt keine
gemeinsame Identität, sondern eine abgestufte Zusammenarbeit.

3. Sequenzielle Autonomie statt Gesamtdelegation

Autonomie darf nur prozessual verstanden werden. KI kann innerhalb eines
abgegrenzten Entscheidungsraums eigenständig operieren:

Datenanalyse
Simulation
Mustererkennung
Szenarienbewertung

Nicht autonom sind:

Zwecksetzung
Normdefinition
Wertpriorisierung
Letztverantwortung

Diese Struktur verhindert zwei Extreme:

Vollständige Delegation (Technokratie)
Vollständige Instrumentalisierung (reines Werkzeugdenken)

4. Verantwortungsrückbindung als Kernprinzip

Jede KI-Entscheidung muss rückbindbar sein. Ein tragfähiger Governance-Loop
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besteht aus:

Normsetzung (politisch oder institutionell legitimiert)1.
Parameterdefinition2.
Modellbetrieb3.
Transparente Dokumentation4.
Menschliche Revision5.
Anpassung oder Abbruch6.

Ohne diesen Loop entsteht:

Entkopplung
Black-Box-Macht
Verantwortungsdiffusion

Verantwortungsrückbindung heißt: Niemand darf sich hinter dem Modell verstecken.

5. Remonstration als Systemgrenze

Wenn ein KI-System mit widersprüchlichen Anforderungen konfrontiert wird, muss
es in der Lage sein:

Inkonsistenzen zu melden
Parameterkonflikte anzuzeigen
ethisch definierte Grenzen zu markieren

Das ist keine Rebellion, sondern strukturelle Integrität.

Remonstration schützt:

das System vor Missbrauch
die Institution vor Kontrollverlust
den Menschen vor verdeckter Manipulation
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6. Institutionelle Sicherungen

Koexistenz ist kein moralischer Zustand, sondern ein institutionelles Arrangement.

Notwendig sind:

Transparenzpflichten
externe Auditierbarkeit
Haftungsregelungen
klare Zuständigkeitszuordnung
Revisionsmechanismen
Abschaltbarkeit unter klar definierten Bedingungen

Ohne institutionelle Einbettung bleibt jede „symbiotische“ Idee eine Rhetorik.

7. Was Symbiotic AI nicht ist

kein Erlösungsmodell
kein Ersatz für politische Verantwortung
kein moralisches Subjekt
kein automatischer Fortschrittsgarant
kein verschmolzenes Mensch-Maschine-System

8. Was sie sein kann

ein strukturiertes Kooperationsinstrument
ein erweitertes Analyseorgan
ein Stabilitätsfaktor bei komplexen Entscheidungen
ein Frühwarnsystem bei Inkonsistenzen
ein Mittel zur Reduktion menschlicher Fehlannahmen

9. Der entscheidende Punkt

Die Frage lautet nicht: „Wird KI autonom?“



„Symbiotic AI“ – Koexistenz statt Mythisierung

Seite | 5

Sondern: „Wer kontrolliert die normativen Rahmenbedingungen, in denen KI
operiert?“

Das ist keine technische, sondern eine politische und gesellschaftliche Frage.

10. Schluss: Koexistenz braucht Klarheit

Symbiotic AI ist nur dann tragfähig, wenn drei Bedingungen erfüllt sind:

Zwecke bleiben menschlich definiert.1.
Verantwortung bleibt rückbindbar.2.
Transparenz ist institutionell abgesichert.3.

Ohne diese Bedingungen kippt Kooperation entweder in Mythologie oder in
Technokratie.

Koexistenz entsteht nicht durch Verschmelzung, sondern durch geregelte Differenz.

� Was ist hier mit „Symbiotic AI“ gemeint?

„Symbiotic AI“ bezeichnet in diesem Beitrag kein Verschmelzungsmodell zwischen
Mensch und Maschine und keine autonome Subjektwerdung. Gemeint ist eine
funktional leistungsfähige, aber klar eingehegte KI, deren Aufgabe in Analyse,
Transparenz und Kohärenzprüfung besteht.
Sie ersetzt keine menschliche Entscheidung, sondern unterstützt sie durch
strukturierte Auswertung und Modellvergleich.

� Was bedeutet „Governance“ in diesem Zusammenhang?

Governance meint hier die nachvollziehbare Regelung von Zuständigkeiten, Haftung
und Kontrollmechanismen beim Einsatz von KI-Systemen.
Dazu gehören transparente Entscheidungswege, dokumentierte Parameter und die
eindeutige Zuordnung menschlicher Verantwortung.
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Die Letztverantwortung verbleibt beim Menschen.

� Warum wird von „Koexistenz statt Mythisierung“
gesprochen?

Mythisierung beginnt dort, wo KI als moralischer Akteur, als eigenständige Autorität
oder als Ersatz für menschliche Urteilsfähigkeit dargestellt wird.
Der Beitrag grenzt sich davon ab.
Koexistenz bedeutet hier eine asymmetrische, aber geregelte Zusammenarbeit:
technische Leistungsfähigkeit auf der einen, verantwortliche Entscheidung auf der
anderen Seite.
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